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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg_ 

Peter und Kollegen vom 4. Juni 1992; 

Zl. 3111/J-NR/1992 IfAistria Metall AG und deren 

stille Beteiligung an der Lauda Air tl 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten~ 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu Uber­

prUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegenstände der Vollziehung 

zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlangen. Wie 

der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes 

festgestellt h~t, handelt es sich bei den 

triebe der öIAG um ausschließlich von diesen 

am 11. Juli 1985 

Handlungen der Be­

Privatrechtssub-

jekten zu besorgende und allein ihnen zuzurechnende Akte, die 

keinesfalls unter den Begriff der "Vollziehung des Bundes" 

unterstellt werden können. Der Verfassungsdienst des Bundes­

kanzleramtes hat am 14. Jänner 1992 in einer neuerlichen In­
formation an sämtliche Mitglieder der Bundesregierung festge­

stellt. daß die Tätigkeit privater Rechtsträger, auch wenn 

diese (Uberwiegend) im Eigentum des Bundes stehen. außerhalb 

des Bereiches liegt, der der parlamentarischen Interpellation 

unterliegt. 

Die in der Anfrage vorgelegten Fragen beziehen sich in ihrer 

Gesamtheit unmittelbar auf Handlungen von ÖIAG-Xonzernunter­

nehmen und sind somit nicht Gegenstand der Vollziehung im Sin­

ne des Art. 52 B-VG. Abgesehen von der grundsätzlichen Proble­

matik der Er~rterung unternehmens1nterner Geschäftsvorgänge 

auch im Nationalrat wUrde sich bei einer Beantwortung der An-
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frage im Detail für mich die Schwierigkeit ergeben, daß ich 

dabei den von der Bundesverfassung vorgegebenen Rahmen über­

schreiten müßte. 

Ich habe dennoch ihre Anfrage an die österreichische Indu­

strieholding AG (ÖlAG) weitergeleitet. Die öIAG stellt dazu 

folgendes fest:~ 

Zu Frage 1: 

"Welche Gründe waren für die unternehmens fremde Beteiligung 
der AMAG an der Lauda Air maßgebend?" 

In der strategischen Planung der AMAG spielte damals die Luft-

fahrtindustrie als Abnehmer hochwertiger Aluminiumprodukte 

eine bedeutende Rolle. Die AMAG besaß zum damaligen Zeitpunkt 

(.1988) je eine einschlägige Beteiligungsgesellschaft zusammen 

mit den Firmen Dornier und Austrian Airlines. Mit der Beteili­

gung an der Lauda Air wollte man diese Strategie verstärken. 

~u den Fragen 2 und 3: 

"Wie ist es zu rechtfertigen, daß ein im Besitz der öffentli­
chen Hand stehendes Unternehmen, das auf Milliarden-
hilfe aus öffentlichen Mitteln angewiesen ist, bare 180 
Millionen Schilling für eine derartige Beteiligung auf-
wendet? 

Woher stammen die 180 Millionen Schilling?" 

Aus damaliger Sicht handelte es sich um eine zukunfts-

orientierte Investition des AMAG-Konzernbereiches "Final­

produkte". 

Die gegenständliche Investition wurde aus dem laufenden Cash­

flow finanziert. 

Zu Frage 4: 

"Wären diese Mittel nicht sinnvoller für die Erfordernisse der 
AMAG selbst zu verwenden gewesen?" 
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Für die AMG spielt die Luftfahrt als Abnehmer hochwertiger 

Aluminiumprodukte eine bedeutende Rolle. 

Zu Frage 5: 

"Inwiefern konnte die AMAG von dieser stillen Beteiligung in 
den vergangenen Jahren profitieren'?" 

Konkrete Aufträge, die ausschließlich über die Beteiligung an 

der Lauda Air zustande gekommen wären, gab es bisher nicht. 

Zu Frage 6: 

"Wie hoch ist die Verzinsung dieser Beteiligung'?" 

Die Verzinsung beträgt 9,6 %. 

Zu Frage 7: 

"Was sprach in den vergangenen Jahren, insbesondere angesichts 
der zunehmend bedrohlicher werdenden Entwicklung bei der AMAG 
selbst, gegen die Auflösung dieser Beteiligung'?" 

Im GesellSChaftsvertrag ist ein wechselseitiger Kündigungsver­

zicht bis 31. Oktober 1995 vereinbart. lf 

Zu den Fragen 8 und 9: 

"Wurde der damalige Eigentümervertreter von der Unternehmens­
führung über die beabsichtigte Beteiligung an der Lauda Air 
informiert? 

Wenn ja, warum hat er nichts gegen die Begründung der 
Beteiligung unternommen'?" 

Nein, da keine Berichtspflicht für derartige Beteiligungen 

besteht. 
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Zu den Fragen 10. 11 und 12: 

"Wie gedenken Sie als derzeitiger EigentUmervertreter mit der 
Beteiligung zu verfahren? 

Ziehen Sie die Auflösung derselben in Erwägung? 

Wenn ja. in welchem zeitlichen Rahmen soll dies geschehen? 
Wenn nein. warum nicht?" 

Die Entscheidungen über Beteiligungspolitik sind Angelegenhei­

ten der geschäftsführenden Organe der AMAG bzw. der Austrian 

Industries AG und nicht des Bundesministers für öffentliche 

Wirtschaft und Verkehr. 

Wie .• am 17. Juli 1992 

... 
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